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Modell - bitte ankreuzen

  Extreme X8
  ESCALADOR
  Manul 4x4 - Handbike
( im Folgenden Leihgegenstand oder Fahrzeug genannt)

VERTRAGSBEDINGUNGEN: 
1. Zeitraum der Leihe: Die Leihe beginnt mit der Ausgabe des Leihgegenstands durch den Verleiher am .............. 2025 
und endet mit dem Wiedereintreffen des Leihgegenstands an dem vom Verleiher bestimmten Aufbewahrungsort. 
Der Entleiher verpflichtet sich, den Leihgegenstand dem Verleiher am gleichen Tag bis 18 Uhr zurückzugeben. 

2. Gebrauch des Fahrzeugs
Der Entleiher verpflichtet sich zu besonderer Sorgfalt im Umgang mit dem Leihgegenstand. Er hat den Leihgegenstand
sorgsam und im Rahmen der bei derartigen Fahrzeugen üblichen Nutzung zu behandeln, alle für die Benutzung maßgebli-
chen Vorschriften und technischen Regeln zu beachten, um Schäden zu vermeiden.
Am Fahrzeug dürfen keinerlei irreversiblen Veränderungen vorgenommen werden.
Weder das Fahrzeug noch ein Teil davon darf zur Nutzung an unberechtigte Dritte weitergegeben oder vermietet oder verkauft
werden.

3. Haftung
Für Schäden, die während der Leihe durch vertragswidrigen Gebrauch des Leihgegenstands entstehen und/oder die der
Entleiher vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht, haftet der Entleiher in voller Höhe.
Dies gilt auch für den Fall, dass der Leihgegenstand oder ein Teil davon verloren geht. Der Entleiher verpflichtet sich, für
ausreichenden Diebstahlschutz zu sorgen.

Die Haftung des Entleihers erstreckt sich auch auf Schadenskosten wie Sachverständigenkosten, Wertminderung oder 
Mietausfallkosten. 
Der Entleiher verfügt über eine eigene gültige Haftpflichtversicherung.
Jede Beschädigung oder der Verlust/ Diebstahl des Leihgegenstands oder eines Teils davon ist dem Verleiher sofort schrift-
lich anzuzeigen. Bei Diebstahl ist eine polizeiliche Anzeige aufzugeben. 
Der Entleiher hat zur Kenntnis genommen, dass der Verleiher des Fahrzeuges, trotz technisch einwandfreien Zustands auf die 
StVZO für den öffentlichen Verkehrsraum hinweist und verzichtet ausdrücklich auf darauf begründete Haftungsansprüche 
gegenüber dem Verleiher. 

Der Verleiher haftet nach den gesetzlichen Vorschriften, d.h. er hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. 
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Name				  Vorname		 Geburtsdatum

Anschrift, Straße		 PLZ			 Ort

Personalausweis-Nr.

Telefon/Mobil						  E-Mail

Daten des Entleihers
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FORTSETZUNG VERTRAGSBEDINGUNGEN:

4. Mängel
Der Entleiher bestätigt hiermit, dass er sich vor Antritt der Fahrt von der Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit 
des Fahrzeuges überzeugt hat und hat die folgenden Mängel unverzüglich mitgeteilt:

5. Hinweise und Bestätigung des Entleihers
Der Entleiher bestätigt hiermit, eine technische Einweisung am Fahrzeug erhalten zu haben.

Die Straßenverkehrsordnung ist immer einzuhalten!

Sicher fahren - dem Entleiher wurde die Benutzung eines Helmes, sowie Begleitung auf der Fahrt empfohlen.

6. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen dieses Vertrages nicht.
Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die der in den unwirksa-
men Bestimmungen enthaltenen Regelungen in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden.

Datum, Ort:				 Unterschrift Entleiher:		

Rückgabe bestätigt:
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